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Deutsche Meisterschaft 

der DAKO und IMAF 
am 18.10.2025  

 in Cottbus 
  

           
Veranstaltungstermin:  
Samstag, 18.10. 2025 von 09:00 bis 22:00 Uhr  
 

Veranstaltungsort: 
Niedersorbisches Gymnasium, Sielower Straße 37, 03044 Cottbus 
 

Veranstalter:   
DAKO - Deutsch- Asiatische- Kampfkunst- Organisation/ 
International-Martial-Art-Federation 
 

Ausrichter:    
PSV Cottbus 90‘ e.V.,  
Abteilung Kampfkünste „Tokugawa“ 
 

Turnierleitung:   
Cheftrainer der DAKO und IMAF-Germany HANSHI H.D. Rauscher (8. Dan Shotokan Karate-Do HANSHI 
IMAF G-S1, 9. Dan Shotokan Karate UASK, 8. Dan Kobudo KYOSHI IL2, 8. Dan Iaido KYOSHI G-S2, 9. 
Antas Combat-Arnis u.a.) 
 

Organisationsleitung:  
Katja Gransalke 
 

Wettkampfdisziplinen:  
Bodenkampf 
Bo-Jutsu 
Combat Arnis 
Iaido 
Jiu-Jitsu 
Judo 
Karate (Shotokan, Oyama)  
Kickboxen K1 
Kobudo (Tonfa, Kama, Sai)  
Shaolin Kempo 
10 Technik-System Selbstverteidigung  
 
Jeweils in Kata/ Formen/ Anyo, Anwendung/ Partnerkampfform, Synchron, Kumite/ Kampf  
 
Kontakt und Anmeldung: 
Ansprechpartner:  Katja Gransalke 
Mobiltelefon: 0176-63492703 
E-Mail: gransalke@kampfsport-cottbus.de 
Homepage:  www.kampfsport-cottbus.de 
 

mailto:gransalke@kampfsport-cottbus.de
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Startgebühren:  
Einzelstart 40 € 
zwei Starts 45 € 
drei Starts 50 € 
vier/fünf Starts 55 € 
 
Ehrengaben:    
Platz 1: Pokal 
Platz 1-3: Medaille und Urkunde  
Platz 4-5: Urkunde 
 

§ Ehrungen finden nach den Kata und nach den Kämpfen statt. Der Sieger erhält einen Pokal 
(auch Teamwertung). Die Plätze eins bis drei erhalten eine Urkunde und eine Medaille. Die 
Plätze 4 und 5 eine Urkunde. Ehrengaben sind nur persönlich entgegenzunehmen.  

 
Anmeldung:   
 

1. Voranmeldung: Schriftlich (per Mail) an den Ausrichter mit: Name, Vorname, Alter, Disziplin, 
Graduierung (Gürtelfarbe und Grad), Gewicht (nur bei Kampf) und Dojo-Zugehörigkeit, bis 
10.09.2025.  

2. Jedes Dojo/ Delegation benennt in der Anmeldung mindestens einen Kampfrichter 
(Kampfkunst, Name und Graduierung, T-Shirt Größe) für die jeweilige Kampfkunst, in der ihre 
Starter teilnehmen wollen. Die benannten Kampfrichter können aus anderen Dojo stammen, 
dürfen aber von dort nicht schon benannt sein. Ohne Kampfrichterstellung keine Teilnahme. 

3. Es folgt eine Bestätigung mit Übergabe unserer Kontodaten. 
4. Die Startgebühren sind ausschließlich vorab per Überweisung zu zahlen (siehe 

Anmeldeformular – folgt)! Am Wettkampftag erfolgt keine Barzahlung!  
5. Verbindliche Anmeldung: durch Überweisung der Startgebühren bis zum  14.09.2025 erfolgt 

die verbindliche Anmeldung. 
6. Nachmeldungen sind ab 11.09.2025 nur noch einzeln und nach Rücksprache mit dem 

Ausrichter bis zum 10.10.2025 gegen Nachmeldegebühr von 15 € und nur in bereits 
bestehende Pools möglich. 

7. Die persönlichen Anmeldungen am Wettkamptag erfolgen gesammelt durch den Dojo- Leiter/ 
Delegationsleiter bis 08.30 Uhr unter Vorlage der gültigen Budo- Pässe. 

8. Es folgt vor Ort eine Überprüfung der korrekten Anmeldung.  
 
Wichtige Regelungen: 
 

§ Ohne gültigen DAKO oder IMAF-Pass für 2025 kein Start! 
§ Der Ausrichter behält sich bei Ordnungsverstößen (z.B. Verstoß gegen Etikette, unsportliches 

Verhalten) vor, verzugslos von seinem Hausrecht Gebrauch zu machen. Im Wettkampfbereich 
befinden in der Wettkampfzone sich nur der Veranstalter, der Ausrichter, das 
Wettkampfpersonal, die Kampfrichter, Dojo-Leiter, aufgerufene Wettkämpfer, ein jeweiliger 
Betreuer des Wettkämpfers. Bei Nichtbeachtung erfolgt ein Platzverweis des Wettkämpfers. 

§ Die Teilnehmer haben eine Graduierung für ihre Startdisziplin in einem gültigen Budo-Pass 
(IMAF, DAKO oder befreundete Organisationen) nachzuweisen. 

§ Es gelten die internationalen Bekleidungs- und Dojoregeln der IMAF und DAKO (Gi mit Obi, 
Hose mit T-Shirt, Hakama, usw.). Eine Graduierung ist, wenn üblich, auch sichtbar zu tragen 
(Obi, T-Shirt).  
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§ Alle Disziplinen werden in Pools aufgeteilt. Bei weniger als vier Startern behält sich der 
Veranstalter vor, diese mit anderen Pools zusammenzulegen oder zu streichen. Über eine 
Streichung wir das jeweilige Dojo unverzüglich informiert. Daraus resultierende negative 
Starterkosten wegen Verzicht des Starts werden erstattet.  

§ Die Anzahl der Starts wird auf 5 begrenzt. Sollte der Kämpfer nach zweimaligem Ausrufen via 
Tonanlage und einer Minute Wartezeit nicht zum Start erscheinen, wird er durch den 
Hauptkampfrichter für die Disziplin disqualifiziert. Eine Erstattung von Gebühren findet dann 
nicht statt. 

§ Es wird darauf verwiesen, dass das deutsche Waffengesetz zu beachten ist. Wir sind ein 
Polizeisportverein und legen Wert auf die Einhaltung von Gesetzen. 

§ Einsprüche gegen Entscheidungen werden am Folgetag nach der Veranstaltung entschieden. 
Dafür ist eine Gebühr von 50 € beim Wettkampfbüro zu entrichten. Die Entscheidung wird 
durch den verantwortlichen Hauptkampfrichter, den Ausrichter, den Veranstalter und je 
einen Vertreter der klagenden und angegriffenen Partei durchgeführt. Vorsitz führt der 
Hauptkampfrichter. Seine Entscheidung ist letztlich bindend und abschließend.  

§ Die Veranstaltung findet als nichtkommerzielle Meisterschaft statt. 
§ Teilnahme an Kata/Form/Anyo ab 6 Jahren und ohne Graduierung möglich.  
§ Die Teilnehmerzahl bei Synchron ist auf drei Starter je Gruppe festgelegt und Anwendung/ 

Partnerkampfform ist auf zwei Starter je Gruppe festgelegt. 
§ Waffen für Kata/ Formen/ Anyo und deren Anwendungen/ Synchron werden nicht durch den 

Ausrichter gestellt. Diese müssen stumpf und ungeschliffen sein. Der Hauptkampfrichter 
überprüft vor dem Start deren Ausführung. 

§ Kata bzw. Schrittdiagramme sind in den japanischen Disziplinen laut Ausbildungsprogramm 
der IMAF, in den nichtjapanischen Disziplinen entsprechend der von der DAKO 
übernommenen Ausbildungsprogramme, bis zur nächst höheren Graduierung des 
Teilnehmers zulässig. Eine namentliche Liste folgt an dieser Stelle. Die letztliche Entscheidung 
trifft allein der Hauptkampfrichter für diesen Pool. 

§ Bei Punktgleichheit wird eine zweite Kata (Stechen) verlangt. Diese wird in der jeweiligen 
Kampfkunst vorgeschrieben (siehe jeweilige Kampfkunst). 

§ Teilnahme an Kampf/ Kumite ab 14 Jahren und mindestens mit 9.Kyu/9.Klase/Gelbgurt. 
Regeln für die Ausrüstung und den Kampf folgen.  

§ Jugendliche, die an Kampf/ Kumite teilnehmen wollen, haben eine schriftliche Genehmigung 
ihrer Sorgeberechtigten vorzulegen und vollständige Schutzausrüstung (Tief-, Kopf-, Brust- 
und Mundschutz, sowie Handschuhe) anzulegen. Schienbeinschutz wird empfohlen. Die 
Nichtvorlage der Genehmigung führt zur Streichung im Pool. Eine Erstattung von Gebühren 
findet dann nicht statt. 

§ Erwachsene tragen bei „Kumite“ mindestens Tiefschutz, Schutzhandschuhe und Zahnschutz. 
Bei Waffenkampf ist außerdem ein Kopf- und Körperschutz zu tragen. Frauen wird der 
Brustschutz empfohlen. Weitere Schutzausrüstung wird empfohlen.  

§ Der Veranstalter stellt keinerlei Schutzausrüstung zur Verfügung. 
§ Softwaffen für Bo-Jutsu und Combat-Arnis werden einheitlich durch den Ausrichter gestellt.  
§ Der Kampf dauert zwei Minuten.  
§ Bei allen Waffen- Kämpfen wird bei erreichten 7 Punkten Unterschied vorzeitig beendet. 
§ Der Kampf wird nur auf Weisung des Hauptkampfrichters unterbrochen oder beendet.  
§ Die medizinische Sicherstellung wird garantiert. 

 
 
 
 
 



DM der DAKO/IMAF 2025 in Cottbus Seite  - 4 -  Stand: 18.08.2025 

Übereinkunft mit dem Starter: 
 

§ Der Veranstalter lehnt jegliche Haftung bei Diebstählen, Unfällen, Verletzungen und deren 
Folgeschäden ab. Die Teilnehmer sind für ausreichenden Versicherungsschutz selbst 
verantwortlich. 

§ Mit seiner Anmeldung oder Anmeldung durch sein Dojo erkennt der Wettkämpfer die 
Ausschreibung in seiner Fassung vom Wettkampftag umfänglich an und akzeptiert die 
Wettkampfordnung der DAKO/IMAF. 

§ Mit der Anmeldung willigt der Wettkämpfer ein, dass seine Daten elektronisch verarbeitet 
werden, eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

§ Der Teilnehmer willigt mit seiner Anmeldung zu Kumite/ Kampf in die Körperverletzung nach 
§ 223 ff. StGB ein. 

§ Video- und Fotoaufnahmen: Bildhafte Ablichtungen sind nur für private Zwecke erlaubt und 
dürfen nicht veröffentlicht werden (auch nicht in sozialen Netzwerken). Videoaufnahmen 
bedürfen der Genehmigung des Veranstalters. Es dürfen keine Portraitaufnahmen gefertigt 
werden. Der Ausrichter besitzt alle Bild- und Videorechte und darf diese frei nutzen. Mit 
seiner Anwesenheit willigt der Anwesende in diese Regelung stillschweigend ein. Mit der 
Teilnahme stimmen die Teilnehmer stillschweigend einer Veröffentlichung von Fotos seitens 
des Ausrichters mit dem Abbild ihrer Person zu. Weitere Veröffentlichungen sind nur mit 
Zustimmung des Ausrichters erlaubt. 

 
Kampfrichter: 
 

§ Die Kampfrichter tragen eine schwarze Hose und ein vom Veranstalter gestelltes Poloshirt, 
ggf. jedoch die Bekleidung der entsprechenden Kampfkunst.  

§ Pro Kampffläche gibt es einen Hauptkampfrichter und wenigstens zwei Nebenkampfrichter.  
§ Die Kategorien Kata, Formen, Anyos, Synchron, Anwendung und 10 Technik-System werden 

von 5, jedoch wenigstens 3 Kampfrichtern gewertet. 
§ Die Kategorien Kampf, Bodenkampf werden von 3 Kampfrichtern gewertet. 

 
Weitere Hinweise: 
 

§ Hallenübernachtung ist leider nicht möglich. 
§ Catering wird vor Ort vom Veranstalter angeboten. 

 
 
Weitere Festlegungen folgen, so z.B. spartenbezogene Regeln, Bewertungskriterien, Zeitplan, Pools.  
Änderungen sind jederzeit möglich. 
 
Bei Rückfragen bitte unter 0176-63492703 oder unter gransalke@kampfsport-cottbus.de melden. 
 
 
Sportliche Grüße 

 
 
 

Katja Gransalke 
Abteilungsleiterin PSV Cottbus 90 e.V., Abteilung Kampfkünste Tokugawa 
 


